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Das Phänomen der Konvergenz in der Debatte 
um die RTVG-Revision 
 
Patrick Donges* 
 
Im Rahmen rundfunkpolitischer Diskussionen spielt der Begriff der "Konvergenz" in 
letzter Zeit eine zunehmend wichtigere Rolle. 1997 widmete die Europäische Kom-
mission dem Phänomen ein ganzes "Grünbuch zur Konvergenz der Branchen Tele-
kommunikation, Medien und Informationstechnologien und ihren ordnungspolitischen 
Auswirkungen". Auch in der Schweizer Debatte um die Revision des Bundesgesetzes 
über Radio und Fernsehen (RTVG-Revision) spielt das Phänomen eine tragende Rolle, 
indem die Konvergenz als Begründung dafür dient, überhaupt eine Revision durchzu-
führen.  
 

So heisst es in den Erläuterungen des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) zum 
Beginn des Vernehmlassungsverfahrens etwa: "Das bestehende RTVG von 1991 trägt 
insbesondere der zunehmenden Verschmelzung von Rundfunk, Telekommunikation und 
Informatik ("Konvergenz") und der stärkeren Internationalisierung des Rundfunks, aber 
auch z.B. dem Internet, zu wenig Rechnung". 
 

Im Folgenden soll zunächst der Begriff der Konvergenz in seinen verschiedenen Di-
mensionen aufgefächert werden. Im zweiten Abschnitt geht es um die Probleme, die die 
unterschiedlichen Konvergenzprozesse für die Rundfunkregulierung aufwerfen. Welche 
Optionen zur Bewältigung dieser Probleme innerhalb der Europäischen Union diskutiert 
werden, beleuchtet der dritte Abschnitt. Schliesslich wird darauf eingegangen, inwie-
weit der Entwurf des RTVG die Konvergenzproblematik aufgreift. 
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Der Begriff der Konvergenz 
Der Begriff der Konvergenz ist nicht genau definierbar, da mit ihm Prozesse zusam-
mengefasst werden, die auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten ablaufen. Aus Sicht der Publizistikwissenschaft lässt sich das Phäno-
men der Konvergenz mit Meier (2000) zunächst in fünf Konvergenzdimensionen diffe-
renzieren: eine technische, unternehmerische, räumliche, rezeptive und eine regulative 
Konvergenz. 
 

Die technische Konvergenz ist dabei jene Dimension, die sowohl den politischen als 
auch den wissenschaftlichen Diskurs um das Phänomen der Konvergenz dominiert. Bei 
ihr geht es im Wesentlichen um die Frage, wie sich die Medien durch die Digitalisierung 
verändern, die es zum einen erlaubt, größere Datenmengen in kürzerer Zeit zu versen-
den, und die zum anderen die Trennung medialer Inhalte wie Text, Sprache, Bild oder 
Bewegtbild aufhebt und diese vermischt. Dabei ist die technische Konvergenz dahinge-
hend weiter zu differenzieren, ob es sich um eine Konvergenz der Vertriebswege oder 
um eine Konvergenz der Empfangsgeräte handelt. Im ersten Fall meint technische Kon-
vergenz die Fähigkeit verschiedener Verbreitungsnetze, ähnliche Arten von Diensten zu 
übermitteln. Damit entfalle auch, so eine weit verbreitete These, die Grenze zwischen 
Fernmelde- und Rundfunksektor sowie letztendlich die Grenze zwischen Individual- und 
Massenkommunikation, da in konvergenten Netzen beides zugleich möglich sei. Im 
zweiten Fall bezeichnet die technische Konvergenz die Verschmelzung von Endgeräten 
wie Telefon, Fernseher und PC. An dieser Differenzierung wird bereits deutlich, dass 
die verschiedenen Konvergenzprozesse in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablau-
fen: während die technische Konvergenz der Netze schon weit vorangeschritten ist, ste-
hen einer Konvergenz der Endgeräte ihre unterschiedlichen Nutzungsweisen und die 
damit verbundene räumliche Trennung entgegen (Fernsehgerät zur Entspannung im 
Wohnzimmer, PC zum Arbeiten am Schreibtisch etc.). 
 

Aus einer unternehmerischen Perspektive stellt sich nach Meier die Frage, wie das In-
tegrationspotential technisch konvergierender oder konvergenter Netze von den Anbie-
tern wirtschaftlich umgesetzt wird. Insbesondere von den großen Medienunternehmen 
wird angenommen, dass sie am ehesten in der Lage sind, das Potential an neuen tech-
nisch möglichen Dienstleistungen auszuschöpfen und neue Verwertungsketten zu bil-
den. Die unternehmerische Konvergenz zeichnet sich durch Fusionen und Allianzen 
zwischen Unternehmen der vormals getrennten Sektoren Medien, Telekommunikation 
und Computerindustrie aus, wie etwa dem Zusammenschluss von AOL und Time War-
ner oder der strategischen Allianz zwischen Bertelsmann und Napster. Auch drängen 
neue, vormals branchenfremde Unternehmen in den Medienmarkt, wie etwa Banken, 
Stromversorgungsunternehmen etc.. 
 

Mit räumlicher Konvergenz bezeichnet Meier das Phänomen, dass durch die systemati-
sche Vernetzung geographische bzw. nationalstaatliche Grenzen zunehmend irrelevant 
werden (Globalisierung). Hierbei ist allerdings zwischen einer räumlichen Konvergenz 
der Medienunternehmen und der (weniger wahrscheinlichen) Konvergenz der Medien-
produkte zu differenzieren. Prozessen der Globalisierung auf der Ebene der Medienun-
ternehmen sowie der -technologien stehen nach Jarren/Meier (1999: 246ff.) jedoch Pro-
zesse der Lokalisierung auf der Ebene der Medieninhalte entgegen: "Die durch Kom-
merzialisierung ausgelöste unternehmerische Globalisierung führt gleichzeitig auch zu 
einer Regionalisierung und Lokalisierung, manchmal sogar zu einer Provinzialisierung 
und Banalisierung der Medieninhalte und Perspektiven". Auch bei räumlicher Konver-
genz müssen sich Medienanbieter den jeweiligen nationalen oder regionalen Märkten 
anpassen und durch teilweise kostenintensive Lernprozesse erfahren, dass sich be-
stimmte Dienstleistungen nicht einfach global anbieten lassen, sondern auf kulturelle, 
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historisch gewachsene regionale Besonderheiten Rücksicht genommen werden muss. 
Technischen und unternehmerischen Möglichkeiten der Konvergenz steht die Frage ge-
genüber, wie die Nutzerinnen und Nutzer mit den neuen Dienstleistungen und Möglich-
keiten umgehen.  
 

Von einer rezeptiven Konvergenz kann dann gesprochen werden, wenn die Nutzerinnen 
und Nutzer beginnen, ihr Medienverhalten entsprechend den neuen Möglichkeiten um-
zustellen, etwa durch die Fernsehnutzung am PC oder den Internetzugang über das 
Fernsehgerät. Auf dieser Ebene ist die Konvergenz jedoch am wenigsten weit fortge-
schritten, entsprechenden Angeboten war bislang kein Erfolg beschieden. 
  

Als fünfte Ebene bleibt die regulative Konvergenz, inwieweit es durch eine technische 
Konvergenz notwendig wird, auch die bislang in Rundfunk und Telekommunikation ge-
trennten Regulierungsmodelle zu vereinheitlichen. Eine solche regulative Konvergenz 
wird vor allem von den Medienunternehmen eingefordert, so etwa von der Bertelsmann 
Stiftung in ihrem aktuellen "Zukunftspapier Kommunikationsordnung 2010": "Die Kon-
vergenz der Märkte erfordert auch eine Konvergenz der Regulierung. Um Redundanzen 
in der Kommunikations- und Medienaufsicht zu vermeiden, wird es zu einer verstärkten 
Bündelung der Aufsicht über alle Märke der Informationsgesellschaft kommen". Letzt-
endlich geht es bei dieser "Bündelung" den Medienunternehmen zumeist darum, mit 
ihren Angeboten nicht mehr unter die auf Inhalte und Anbieter abzielende Regulie-
rungsstruktur des Rundfunkbereichs, sondern unter die lediglich auf Distribution und 
Infrastruktur abzielende Aufsicht des Fernmeldebereichs zu fallen. 
 

Die Differenzierung des Begriffs der Konvergenz in seinen unterschiedlichen Dimensio-
nen macht deutlich, dass dieses Phänomen nicht allein unter dem Aspekt des technisch 
Möglichen diskutiert werden sollte. Ökonomische und politische Akteure können aus ih-
ren unterschiedlichen Interessenlagen heraus Konvergenzprozesse fördern oder brem-
sen. Konvergenz ist damit kein technischer Determinismus, sondern für politische Ak-
teure durchaus beeinfluss- und gestaltbar. Ferner ist die noch offene Frage zu beach-
ten, wie technisch konvergente Medien von den Nutzerinnen und Nutzern akzeptiert und 
in ihren sozial geprägten Medienumgang eingebunden werden. Dies verweist grund-
sätzlich darauf, dass Medien nicht nur technische Verbreitungswege sind, sondern eben 
auch in bestimmte soziale Kontexte eingebunden sind, deren Standardisierung und In-
stitutionalisierung einer raschen Veränderung entgegenstehen. 
 

Probleme der Konvergenz für die Rundfunkregulierung 

Auf der Ebene der Regulierung stellt sich durch die – hier zunächst nur als technische 
zu diskutierende – Konvergenz das Problem, wie über konvergente Netze realisierte 
neue Diensttypen den bislang getrennten Regulierungsbereichen des Rundfunk- und 
Fernmeldesektors zugeordnet werden können. Aus publizistik- und kommunikations-
wissenschaftlicher Sicht ließe sich diese Frage auch wie folgt formulieren: Wo verläuft 
die Grenze zwischen Individual- und Massenkommunikation? Rundfunk (Massenkom-
munikation) und Telekommunikation (Individualkommunikation) erscheinen nicht mehr 
als zwei strikt voneinander zu trennende Bereiche, sondern als Endpole eines Konti-
nuums, zwischen denen sich unterschiedliche Arten von Diensten befinden. Zur Eintei-
lung dieser Dienste zwischen den beiden genannten Polen hat der Zürcher Rechtswis-
senschafter Weber (2000: 87f.) folgende sieben vorläufige Kategorien vorgeschlagen: 
 

• Traditionelle Individualkommunikation mit Zweiweggespräch (z.B. drahtgebun-
dene oder drahtlose Sprachtelefonie); 

• Individualkommunikation mit das Gespräch ausschliessenden Standardisie-
rungselementen (z.B. Ansagedienste); 
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• Individualkommunikation mit erweiterten Dienstleistungskomponenten (sog. 
"Mehrwerte", z.B. Telebanking) 

• Individualkommunikation mit "vorgefertigten" Bausteinen aus Texten oder Be-
wegtbildern (z.B. interaktive Abrufdienste); 

• Allgemeinkommunikation ohne publizistische Bedeutung (z.B. Homepage eines 
Unternehmens im Internet); 

• Allgemeinkommunikation mit "vorgefertigten" Bausteinen aus Texten oder Be-
wegtbildern, aber geringer publizistischer Bedeutung (z.B. elektronische Presse, 
Abrufdienste für spezifische Programmteile). 

• Allgemeinkommunikation mit publizistischer Bedeutung (z.B. traditionelle Rund-
funkprogramme). 

 

Dieses Kategorienraster orientiert sich sehr stark an der Distribution von Medieninhal-
ten. Massen- oder Allgemeinkommunikation ist aber nicht nur durch eine spezifische 
Distributions- und Rezeptionsweise geprägt, sondern auch durch bestimmte Formen 
der Produktion, aus deren Besonderheiten letztlich die Probleme publizistischer Quali-
tät und Vielfalt entstehen: "Hochstandardisierte Unterhaltungsangebote wie Spielfilme 
und Serien verlieren (...) nicht ihren Charakter, Massenware zu sein, wenn man sie 
durch individuellere Rezeptionsmöglichkeiten ergänzt" (Hoffmann-Riem/Vesting 1994: 
386). Formen des interaktiven Fernsehens, Video-on-demand und Online-Dienste bieten 
den Rezipienten zwar die Möglichkeit, die entsprechenden Angebote jederzeit nach indi-
viduellen Vorlieben zu nutzen, bleiben aber von den Produktionsbedingungen her letzt-
endlich Massenkommunikation. Ob ein Spielfilm oder eine Informationssendung um 
20.00 Uhr ausgestrahlt wird oder von den Rezipienten um 20.42 Uhr abgerufen werden 
kann, ändert von der Produktionsseite her nichts an ihrem massenkommunikativen 
Charakter und an ihrer publizistischen Bedeutung. Hinzu kommt, dass die Anbieter sol-
cher Programme sowohl in der "digitalen" als auch in der "analogen" Welt die gleichen 
sind und lediglich eine Mehrfachverwertung der gleichen Inhalte über verschiedene 
Verbreitungswege angestrebt wird. 
 

Eine Diskussion darüber, welche technisch möglichen Dienste unter welche Regulie-
rungsphilosophie fallen, wird generell auch dadurch erschwert, dass im Moment nur 
schwer abschätzbar ist, welche technischen Möglichkeiten überhaupt von den ökono-
mischen Akteuren realisiert werden (dies gilt v.a. für einen kleinen Wirtschaftsraum wie 
die Schweiz), und was die Nutzerinnen und Nutzer letztlich aus den neuen Angeboten 
machen. Prognosen etwa über einen baldigen Siegeszug des Web-TV übersehen die un-
terschiedlichen sozialen Bedeutungen, die der PC und das Fernsehen für die allermei-
sten Nutzerinnen und Nutzer haben. Auch Branchenprimus Microsoft scheiterte bislang 
am ambitiösen Ziel, den PC innerhalb kürzester Zeit "in die Fernsehstuben Amerikas" 
zu bringen (vgl. NZZ Nr. 15 vom 19.01.2001, S. 77). 
  

Angesichts dieser offenen Fragen und Unwägbarkeiten wirft Konvergenz für die Regu-
lierung das Problem auf, dass langfristig angelegte Regulierungen scheitern werden. 
Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass ein heute verabschiedetes 
Rundfunkgesetz aus "einem Guss" über lange Jahre hinaus Bestand haben wird. Be-
reits nach wenigen Jahren kann es durch technische, unternehmerische und rezeptive 
Konvergenz notwendig sein, den rechtlichen Rahmen anzupassen und zu verändern. Die 
Notwendigkeit, Rundfunkgesetze bereits nach relativ kurzfristiger Zeit verändern zu 
müssen, sollte bereits bei der Planung entsprechender Gesetzentwürfe mit berücksich-
tigt werden. 
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Optionen: Die Diskussion um das Grünbuch Konvergenz in der Europäischen Union 

In ihrem Grünbuch von 1997 formulierte die Europäische Kommission drei "Optionen 
für den Übergang", die die nachfolgende Diskussion um die Regulierungsoptionen we-
sentlich strukturierte: 
 

Option 1: Aufbau auf bestehenden Regelungsstrukturen 
Bei dieser Option würden die gegenwärtigen vertikalen Regulierungsmodelle im Kern 
bestehen bleiben, d.h. auch weiterhin für die Sektoren Rundfunk und Telekommunikati-
on verschiedene Regeln gelten. Diese bestehenden Strukturen würden dann erweitert 
werden, um den Anforderungen eines "wettbewerbs-orientierten Marktes" und den 
Herausforderungen neuer Technologien und Dienste gerecht zu werden. 
 

Option 2: Entwicklung eines separaten Regulierungsmodells für die neuen Dienste, das 
parallel zu den rechtlichen Regelungen für Telekommunikation und Rundfunk stehen 
soll 
Bei dieser Option würden diejenigen neuen Dienste und Aktivitäten, die die traditionel-
len Grenzen zwischen Rundfunk und Telekommunikation überschreiten, aus den bishe-
rigen Regulierungsrahmen herausgenommen und in einem getrennten rechtlichen 
Rahmen parallel zu bestehenden Regulierungsmodellen für Telekommunikation und 
Rundfunk geregelt. Das grundsätzliche Problem dieser Option besteht aus Sicht der Eu-
ropäischen Kommission darin, die Grenzen festzulegen zwischen den Bereichen, die 
Teil einer "wenig regulierten Welt der neuen Dienste wären und denjenigen, die im Gel-
tungsbereich der traditionellen Regulierung verbleiben würden". 
  

Option 3: Sukzessive Einführung eines neuen Regulierungsmodells, das zahlreiche 
bestehende und neue Dienste umfasst 
Diese weitreichendste Option bedeutet eine fundamentale Neubewertung und Reform 
der heutigen Regulierung. Voraussetzung hierfür wäre eine breitere Definition von 
Kommunikationsdiensten, um die Definitionen in den Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft in den Bereichen Telekommunikation und audiovisuelle Dienste zu ersetzen. 
 

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wurden aufgefordert, im Rahmen einer 
Konsultation Stellungnahmen zum Grünbuch abzugeben, die von der Europäischen 
Kommission (1999) anschließend veröffentlicht wurden. Dabei wurde deutlich, dass die 
Mehrzahl der Teilnehmer für Option 1 votierten, d.h. für den Aufbau auf bestehenden 
Regulierungsstrukturen. Eine Kernaussage der Konsultation lautete, dass weiterhin ei-
ne Reihe öffentlicher Interessen gewahrt werden muss, während gleichzeitig Investitio-
nen, insbesondere in neue Dienste, zu fördern sind. Auch sprachen sich die Votanten 
dafür aus, Medien und Inhalte getrennt und unter Berücksichtigung möglicher Wettbe-
werbsprobleme durch Verbindungen derselben zu regulieren. Dabei soll auch eine aus-
gewogene Lösung zur optimalen Integration des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
das neue Umfeld gefunden werden, die Anstalten mit öffentlichem Sendeauftrag dazu 
ermutigen sollte, neue Technologien und Wege zum Erreichen ihres Publikums zu nut-
zen.  
 

Die Konvergenz im Entwurf des RTVG 

Betrachtet man den Entwurf des RTVG - was hier aus einer sozial- und nicht aus einer 
rechtswissenschaftlichen Perspektive heraus erfolgt - unter dem Gesichtspunkt der 
Konvergenz, so fällt erstens die Präzisierung auf, die der Rundfunkbegriff erfährt. Hieß 
es in Artikel 1 Absatz 1 des RTVG von 1991 noch: "Dieses Gesetz regelt die Veranstal-
tung, die Weiterverbreitung und den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen 
(Programme), einschliesslich Darbietungen und Informationen, die in vergleichbarer 
Weise aufbereitet sind", so wird der Rundfunkbegriff im Entwurf des RTVG enger ge-
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fasst und stärker auf seine massenkommunikativen Merkmale bezogen. Artikel 1 Ab-
satz 1 lautet nun: "Unter dieses Gesetz fallen Radio- und Fernsehprogramme (Pro-
gramme). Ein Programm ist eine Folge von Sendungen, die kontinuierlich angeboten, 
zeitlich angesetzt und fernmeldetechnisch übertragen werden sowie für die Allgemein-
heit bestimmt sind". Zweitens hält sich der Bundesrat durch den Entwurf die Option of-
fen, eine Differenzierung von Angeboten nach ihrer publizistischen Relevanz vorzuneh-
men. Artikel 1 Absatz 2 des RTVG-Entwurfs hält dazu fest: "Nicht unter das Gesetz fal-
len Angebote ohne publizistische Tragweite. Der Bundesrat regelt die Voraussetzun-
gen". 
 

Mit der Kommission für Fernmeldewesen und elektronische Medien wird eine Auf-
sichtsinstanz geschaffen, die für beide Sektoren zuständig ist. Die Kommission besteht 
aus 11 bis 15 unabhängigen Sachverständigen, die vom Bundesrat gewählt werden. Sie 
wacht darüber, dass das RTVG und seine Ausführungsvorschriften, die Konzession so-
wie die einschlägigen internationalen Übereinkommen von den Veranstaltern eingehal-
ten werden. 
 

Der RTVG Entwurf berücksichtigt neben den Veranstaltern von Programmen auch jene 
neuen Akteure, die Einfluss darauf nehmen können, wie Rezipienten an diese Pro-
gramme gelangen können. Artikel 54 Absatz 1 regelt: "Wer technische Vorrichtungen 
betreibt oder Dienste anbietet, die der technischen Aufbereitung von Programmen 
zwecks Übertragung, Bündelung, Verschlüsselung, Vermarktung oder Auswahl an den 
Empfangsgeräten dienen, muss Programmveranstaltern oder Fernmeldedienstanbiete-
rinnen Zugang zu chancengleichen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedin-
gungen gewährleisten". Wer etwa eine menügesteuerte Nutzerführung anbietet, muss 
dafür Sorge tragen, dass im ersten Nutzungsschritt deutlich auf die Programme der 
SRG SSR idée suisse hingewiesen wird. Damit soll die Service public Funktion der SRG 
auch innerhalb von menügesteuerten Nutzerführungen geschützt werden. Ferner dür-
fen Programmpakete nur so angeboten werden, dass die technischen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass Dritte diese Programme auch einzeln verbreiten kön-
nen. Entscheidungen über Einzelheiten dieser Regelung sowie ihre Anpassung im Falle 
technischer Entwicklungen, für die das RTVG keine Vorschriften vorsieht, trifft die 
Kommission für Fernmeldewesen und elektronische Medien. 
 

Inwieweit diese Regelungen juristisch tragfähig sind, kann aus der hier vertretenen so-
zialwissenschaftlichen Perspektive nur schwer beurteilt werden – zumal, wie erwähnt, 
offen bleibt, welche neuen multimedialen Dienste in einem Land wie der Schweiz mit 
geringer Einwohnerzahl und hohem Fernsehangebot überhaupt realisiert werden kön-
nen. Der Gesetzesentwurf bereitet sich auf neue technische Entwicklungen dahinge-
hend vor, dass er der Kommission für Fernmeldewesen und elektronische Medien die 
Letztentscheidung bei Unklarheiten überträgt und der Bundesrat sich vorbehält, Pro-
gramme ohne publizistische Relevanz aus dem Regulierungsrahmen zu nehmen. Damit 
bleibt der gesetzliche Rahmen flexibel. Flankiert werden sollte eine solche gesetzliche 
Flexibilität allerdings von einer gesellschaftlichen Debatte darüber, welche Regulie-
rungsziele überhaupt in einer konvergierenden Medienwelt verfolgt werden sollten. 
Was genau "Angebote ohne publizistische Tragweite" sind ist eine viel zu wichtige Fra-
ge, um sie ausschließlich politischen Gremien zu überlassen. 
  

Damit knüpft die Problematik der Konvergenz an die Frage an, wie in der Rundfunkpoli-
tik gesellschaftliche Interessen in einem weitgehend von ökonomischen Akteuren ge-
prägten Medienmarkt berücksichtigt werden können. Rundfunkregulierung kann, ins-
besondere angesichts möglicher Konvergenzen, nicht allein durch den Staat mit seinen 
– letztlich ja überwiegend nur rechtlichen – Instrumenten geleistet werden. Der Staat 
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und staatliche Akteure müssen sich auf neue Anforderungen im Bereich der Rundfunk-
regulierung einstellen, und dies heißt auch, die anhaltende gesellschaftliche Debatte 
über Medienentwicklung und Medienqualität abzusichern. 
 

Gerade wenn den Medienkonzernen neue Vertriebswege offen stehen, wenn neue, bis-
lang branchenfremde Unternehmen in den Rundfunkbereich einsteigen und je leichter 
damit Konzern- und Marketingjournalismus möglich wird, desto stärker muss inner-
halb wie ausserhalb des Rundfunks das Potential an unabhängiger Medienanalyse wie -
kritik erhöht und professionalisiert werden. Dabei sollte sich Politik nicht auf Zufalls-
diskussionen verlassen, sondern für die Debatten bedarf es unabhängiger Institutionen 
wie Medienräten, einer Stiftung Media Watch, professioneller Macher- wie auch Publi-
kumsorganisationen. Diese neuen Akteure zu etablieren, anzuregen und den anhalten-
den Streit in der Gesellschaft zu ermöglichen sollte eine Aufgabe einer staatsunabhän-
gigen Regulierungsbehörde werden. Rundfunkregulierung kann gerade unter den neu-
en Bedingungen möglicher Konvergenzen nicht mehr allein "von oben", also allein vom 
Staat, geleistet werden, sondern nur in Kooperation mit Unternehmen und – vor allem – 
durch Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren. 
 
*Patrick Donges ist Assistent am Institut für Publizistikwisschenschaft und Medienforschung IPMZ  Zürich 
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